GlonntalStrom

regenerativ - sauber - regional

GLONNTAL STROM AUFTRAG

regenerativ — sauber - regional
Gliltig innerhalb des Netzgebiets Piusheim

Personliche Daten (Vertragspartner)

O Frau O Herr ] Firma
Name, Vorname | Firmenname Telefon
Geburtsdatum | Geschéftsfiihrer E-Mail

Anschrift der Verbrauchsstelle
StralRe | Nr. PLZ | Ort

Rechnungsempfanger (falls abweichend zum Vertragspartner)

Name, Vorname | Firmenname Telefon
StralRe | Nr. PLZ | Ort
Produktinformation Arbeitspreis 24,64 ct/kWh (netto)* 29,32 ct/kWh  (buutto)
Einfachtarf | Preisstand 01.01.2025 Grundpreis 13,34 €/Monat (netto)* 15,87 €/Monat (bntto)

*72q. der zum Zeitpunkt der Belieferung gilltigen Umsatzsteuer

Dieses Angebot gilt flir Privat- und Gewerbekunden und nur fiir Verbrauchsstellen ohne registrierende Leistungsmessung (RLM) sowie ohne
installierte Wandlersatze. Fir intelligente Messsysteme (IMS) gelten die Bestimmungen laut Punkt 2.2 der ,Allgemeine Geschéftsbedingungen fiir
Stromlieferungen auBerhalb der Grundversorgung” (AGB Strom). Die Vertragslaufzeit betragt einen Monat. Der Vertrag kann von jedem Vertrags-
partner mit einer Frist von zwei Wochen zum Ende der Laufzeit gekiindigt werden. Wird der Vertrag nicht fristgerecht gekiindigt, so verlédngert sich
dieser automatisch um einen weiteren Monat. Die Preise sind nicht laufzeitgebunden und kénnen nach vorheriger Ankiindigung (gemaf Punkt 6.2
und 6.3) unter Gewdahrung des Sonderkiindigungsrechts an die Kosten der regionalen Energiebeschaffung und gesetzlichen Abgaben angepasst
werden. Eine Anderung des jahrlichen Abrechnungsturnus ist durch eine formlose, textliche Mitteilung an den Versorger méglich.

Zahlernummer Jahresverbrauch
Zahlerablesung Zahlerstand HT Ablesedatum
Bezeichnung 1.8.0 oder 1.8.1 X
Zahlerstand NT X

(falls vorhanden) Bezeichnung 1.8.2
[ Ich mochte meinen Tarif bei den Stadtwerken wechseln Ab diesem Datum
[J Ich m6chte meinen Stromanbieter wechseln Mein derzeitiger Stromanbieter
U zum nachstmaoglichen Termin oder zum Wunschtermin
[ Ich bin neu eingezogen Einzugsdatum
Auftrag zur SEPA-Lastschrift IBAN

MitIhrer Unterschrift stimmen Sie der Nutzung des SEPA-Lastschriftverfahrens zu. Zur Zahlung fallige Betrége
werden von lhrem Konto eingezogen. Zur Bestatiqung erhalten Sie mit einer Frist von mindestens zehn

Werktagen eine Vorabinformation mit unserer Mandatsreferenz und allen Einzugsterminen und -betragen fir Kontoinhaber (falls von Rechnungsempfanger abweichend)
daslaufende Kalenderjahr. Alternativ steht Ihnen die Mglichkeit frei fdllige Zahlungen mittels

Bankiiberweistng bzw. Dauerauftrag an uns zu entrichten.

Anschrift (falls von Rechnungsempfinger abweichend)

Unterschrift SEPA Lastschriftverfahren (Kontoinhaber)

ACHTUNG:
X Bitte weitere Unterschrift umseitig beachten
Sie haben Fragen? Wir sind fiir Sie da.
Personlich vor Ort Telefonisch oder per E-Mail Online und Digital
Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH Telefon  +49(0) 8031 365-2626 swro.de

Bayerstraf3e 5, 83022 Rosenheim E-Mail versorgung@swro.de mein.swro.de


http://www.swro.de/
mailto:kundenzentrum-stadtwerke@swro.de
http://www.swro.de/
mailto:kundenzentrum-stadtwerke@swro.de

GlonntalStrom

regenerativ - sauber - regional

Auftrag und Datenschutz

Auftrag: Mit Unterzeichnung wird die Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH beaufiragt, die genannte Verbrauchsstelle gemdf3 den Bestimmungen dieses Auftrages sowie den , AGB Strom” wahrend der Laufzeit des Vertrages zu
beliefern. Der Liefervertrag kommt durch eine Bestatigung des Versorgers in Textform unter Angabe des Lieferbeginns, spatestens aber mit der Belieferung, ohne dass es einer zusdtzlichen Unterzeichnung des Vertrages bedarf, zustande.
Gleichzeitiq wird dieses Auftragsformular Bestandtell des Versorgungsvertrages.

Vollmacht: Der Versorger wird bevollméchtigt, den bisherigen Liefer- oder Grundversorgungsvertrag zu dem im Aufirag genannten oder zum néchstmaglichen Zeitpunkt zu kiindigen. Hierzu kann der Versorger vom Kunden, soweit der
Vorversorger unter Berufung auf§ 174 Bilrgerliches Gesetzbuch (BGB) einer Erklérung des Versorgers widerspricht, eine von diesem unterzeichnete Vollmacht im Original verlangen. Der Kunde ermdchtigt gleichzeitig den Versorger, im Namen
und im Auftrag des Kunden, sofern nachfolgende Vertrége noch nicht bestehen, mit dem Netzbetreiber, wenn der Kunde Anschlussnehmerist, einen Netzanschluss-, und, wenn der Kunde Anschlussnutzer ist, einen Anschlussnutzungsvertrag
abzuschlieBen. Eine Verpflichtung wird hierdurch fiir den Versorger nicht begriindet. Entstehen dem Kunden durch einen solchen Abschluss Kosten, wird er vorher informiert und seine Zustimmung eingeholt. Lieferantenwechsel erfolgen
grundsatzlich ziigig und unentgeltlich. Erteilte Vollmachten sind jederzeit und in Textform fiir die Zukunft widerrufbar.

Datenschutz: Unsere aktuellen , Datenschutzbedingungen” entnehmen Sie bitte dem Beiblatt zur EU-DSGVO (Anlage 1), welches diesem Aufirag beiliegt.

Kundenportal

Durch Angabe Ihrer E-Mail-Adresse stimmen Sie der Zusendung eines Registrierungslinks fiir unser Kundenportal (mein.swro.de) zu. Der Registrierungslink ist sieben Tage gilltig. Nach der Aktivierung erhatten Sie, bis auf Widerruf, Ihre
Dokumente iiber unser Kundenportal als Download zur Verfiigung gestellt. Zusatzlich erwarten Sie in unserem Kundenportal noch viele weitere niltzliche Funktionen.

Gesetzliche Informationspflicht

Zur Wirksamkeit von EnergieeffizienzmalSnahmen sowie tiber die fiir den Kunden verfligharen Angebote durch Energiedienstleister, Energieaudits, die unabhéngig von Energieuntemehmen sind, und Anbieter von EnergieeffizienzmalSnahmen
wird verwiesen auf die Bundesstele fiir Energieeffizienz (www.bfee-online.de) sowie deren Berichte nach § 6 Abs. 1 Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G). Angaben tiber angebotene Energieeffizienzma3nahmen, Endkunden-Vergleichsprofile
sowie gegebenenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebenen Gerdten sind zu erhalten bei der Deutschen Energieagentur (www.dena.de) und bei der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (www.vzbv.de).

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Griinden diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist betrdgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuiiben, miissen Sie uns (Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH, Bayerstrale 5, 83022 Rosenheim, Telefon -+49 (0) 8031 365-26.26, E-Mail versorgung@swro.de) mittels einer eindeutigen Erkldrung (z. B. ein
mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) tiber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kdnnen dafiir das beigefiigte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschriebenist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung tber die Ausiibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschiieRlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusétzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, giinstigste Standardlieferung gewahit haben), unverziglich und spétestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die Mitteilung tiber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fiir
diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mitIhnen wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden hnen wegen dieser
Riickzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom oder Gas wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausiibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ihr Team der Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH
Mit Unterzeichnung erklre ich, die ,AGB-Strom” und das , Beiblatt zur EU-DSGVO" (Anlage 1) als wirksamen Vertragsbestandteil zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort | Datum Unterschrift
37,4% Energietragermix 2023 gemaB § 42 EnWG
509 237 % 121% 25,5% giiltig von November 2024 bis Oktober 2025
14% Erneuerbare Energien, geférdert nach dem EEG
37% 1,5% \
6 o 2'3 % Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis,
6(0/0{/!’_@// 491 % 4 104% nicht geférdert nach dem EEG
Kernenergie
291%  2209% 16,2 % 204% . Sonstige fossile Energietrager
49,1 % e
22% 9,49, 16% rdgas
Zum Vergleich der Kohle
i Standard Stromtarife Gesamt Unternehmensmix L
Ihr Stromtarif Gesamtmix in Deutschland
0g/kWh 312 g/kWh 531 g/kWh 324 g/kWh CO,-Emission
0,00000 g/kWh 0,00004 g/kWh 0,00010 g/kWh 0,00004 g/kWh Radioaktiver Abfall

Lieferland der Herkunftsnachweise
im Unternehmensmix

Lieferland der Herkunftsnachweise
in Standardstromtarifen

Lieferland der Herkunftsnachweise
aller Okostromprodukte der SWRO

Frankreich 269% Frankreich 00% Frankreich 269%
Norwegen 28% Norwegen 00% Norwegen 228%
Tschechische Republik 17,6 % Tschechische Republik ~ 0,0% Tschechische Republik 17,6 %
Portugal 100% Portugal 00% Portugal 10,0%
Deutschland 88% Deutschland 00% Deutschland 88%
Osterreich 7,0% Osterreich 00% Osterreich 7.0%
Finnland 47% Finnland 00% Finnland 47%
Spanien 17% Spanien 0,0% Spanien 17%
Italien 05% Italien 00% Italien 05%

Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH, Bayerstra3e 5, 83022 Rosenheim

Telefon +49 8031 365-2626
Telefax +49 8031 365-2700

Registergericht Traunstein HRB 16114
Glaubiger-1D DE24 SRO0 0000 0033 20
USt-IdNr. DE239851078
versorgung@swro.de Sitz der Gesellschaft Rosenheim
www.swro.de

Geschéftsfiihrer

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling Heiko Peckmann

IBAN DE83 7115 0000 0000 0056 94
BIC BYLADEM1ROS

Vorsitz im Aufsichtsrat
Oberburgermeister Andreas Marz

EinUnternehmender
/| Stadt Rosenheim


http://www.bfee-online.de/
http://www.dena.de/
http://www.vzbv.de/

ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

fur Stromlieferungen auf3erhalb der Grundversorgung (AGB-Strom)

Stand 15.11.2023

INHALTSUBERSICHT

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.1

Vertragsschluss/Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestatigung des Lieferanten in
Textform unter Angabe des voraussichtlichen
Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn
hangt davon ab, dass alle fiir die Belieferung notwendigen
MafBnahmen (Kiindigung des bisherigen Liefervertrags
etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf
der Widerrufsfrist des Kunden gemaf3 §§ 355 Abs. 2, 356
Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den
Lieferanten hierzu ausdriicklich auf.

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung/
Leistungsumfang/Befreiung von der Leistungspflicht
Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf
an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle.
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netz-
anschlusses, Gber den der Kunde beliefert und mittels
Marktlokations-ldentifikationsnummer energie-
wirtschaftlich identifiziert wird.

Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellen-
betreiber erbracht und ist gemaf § 9 Abs. 2 MsbG
Bestandteil dieser Bedingungen, soweit der Kunde keinen
Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber
schlieBt. Der Lieferant stellt dem Kunden das Entgelt fiir
den Messstellenbetrieb und die Messung unter den
Voraussetzungen von Ziffer 6.2 in Rechnung.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelméaBigkeiten in
der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um
Folgen einer Stérung des Netzbetriebs einschlief3lich des
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht
befreit. Zu den méglichen Anspriichen des Kunden gegen
den Netzbetreiber wird auf Ziffer 10 verwiesen.

Wird den Parteien die Erfiilllung der Leistungspflichten
durch unvorhersehbare Umstande, auf die sie keinen
Einfluss haben und deren Abwendung mit einem
angemessenen technischen oder wirtschaftlichen
Aufwand nicht erreicht werden kann (z. B. hohere Gewalt
wie Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Arbeitskampf-
mafBnahmen, hoheitliche Anordnungen), unmdoglich
gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen
Leistungspflichten befreit, solange diese Umstande noch
andauern.

Der Lieferant ist von seiner Leistungspflicht befreit, soweit
und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss
und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellen-
betreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative
unterbrochen hat. Schadensersatzanspriiche des Kunden
gegen den Lieferanten bleiben fiir den Fall unberihrt,
dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein
Verschulden trifft.

Messung/Zutrittsrecht/Abschlagszahlungen/
Abrechnung /Anteilige Preisberechnung/
Abrechnungsinformationen /Verbrauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch Mess-
einrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmaBige
Ersatzwertbildung) des zustandigen Messstellenbetreibers
ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom
Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder, sofern keine
Ferniibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. tiber ein
intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des
Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom
Kunden durchgefiihrt. Verlangt der Lieferant eine Selbst-
ablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden
rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen
erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlasslich
eines Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines

3.2,

3.3.

3.4.

f rosenheim

berechtigten Interesses des Lieferanten an einer
Uberpriifung der Ablesung, und zum Zwecke der
Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde
kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm
diese nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde fiir einen
bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender
Verpflichtung keine Ablesedaten Gibermittelt hat oder der
Lieferant aus anderen Griinden, die er nicht zu vertreten
hat, den tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln kann
(etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellen-
betreiber rechtmaBig ermittelten Ersatzwerte verfligbar
sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage
der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach
dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter
angemessener Berlicksichtigung der tatsachlichen
Verhdltnisse schatzen.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten
oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem
Grundstlick und zu seinen Rdumen zu gestatten, soweit
dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlage
oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist.
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den
Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus
erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem
Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin
ist anzubieten. Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass
die Messeinrichtungen zuganglich sind.

Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlags-
zahlungen verlangen. Die H6he der Abschlagszahlung
richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden
Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis
oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis.
Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich
abweicht, ist dies angemessen zu berlicksichtigen. Ist die
Messstelle des Kunden mit einem intelligenten
Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt,
anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die
Entgelte nach diesem Vertrag fir die im Liefermonat
gelieferte Energie innerhalb von drei Wochen nach dem
Liefermonat abzurechnen.

Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten
Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht Uiberschreitet,
und zum Ende des Vertragsverhaltnisses wird vom
Lieferanten eine Abrechnung nach seiner Wahl in
elektronischer Form oder in Papierform erstellt.
Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine
kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche oder halb-
jahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer
gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt.
Erhalt der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die
Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in
elektronischer Form. Erhdlt der Kunde elektronische
Abrechnungen, erfolgt die Ubermittlung der
Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jahrlich in
Papierform. In jeder Abrechnung wird der tatsachliche
Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlags-
zahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung der
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der
tatsachlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu
wenig berechnete Betrag unverziglich erstattet bzw.
nachentrichtet, spatestens aber mit der ndchsten
Abschlagszahlung verrechnet. Bei einer monatlichen
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3.6.

3.7.
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3.9.

4.1.

4.2.

4.3.

Abrechnung entfallt das Recht des Lieferanten nach Ziffer
3.3Satz 1.

Erhélt der Kunde eine elektronische Abrechnung und
erfolgt keine Fernlibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B.
Uber ein intelligentes Messsystem), erhdlt er unentgeltlich
die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungs-
informationen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs
Monate und auf Wunsch alle drei Monate.

Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden
und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit
verfligbar, erganzende Informationen zu dessen
Verbrauchshistorie zur Verfligung (vgl. Ziffer 18).

Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine
Nachprifung der Messeinrichtungen an seiner
Entnahmestelle durch eine Eichbehérde oder eine
staatlich anerkannte Prifstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG
zu veranlassen. Die Kosten der Nachpriifung fallen dem
Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen
Verkehrsfehlergrenzen nicht Gberschritten werden.
Ergibt eine Nachprifung der Messeinrichtungen eine
Uberschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehler-
grenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des
Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer
Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziglich
erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nachsten
Abschlagszahlung verrechnet. Ist das Ausmal3 des Fehlers
nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine
Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine
rechtmaBig ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt der
Lieferant den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten
fehlerfreien Ablesung durch Schétzung entsprechend
Ziffer 3.1 Satz 6. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den
der Feststellung des Fehlers vorhergehenden
Ablesezeitraum beschrankt, es sei denn, die Auswirkung
des Fehlers kann Gber einen groBeren Zeitraum
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf
langstens drei Jahre beschrankt.

Andert sich das vertragliche Entgelt wihrend des
Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant
gednderte verbrauchsunabhéngige Preisbestandteile
tagesgenau ab. Fiir die Abrechnung geanderter
verbrauchsabhangiger Preisbestandteile wird die nach
Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im
Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schatzung
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor
und nach der Preisdnderung aufgeteilt, wobei jahres-
zeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage
vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen zu
beriicksichtigen sind. Die nach der Preisanderung
anfallenden Abschlagszahlungen kénnen entsprechend
angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen/Verzug/
Zahlungsverweigerung/Aufrechnung

Samtliche Rechnungsbetrédge sind zwei Wochen nach
Zugang der Rechnung, Abschldge und Vorauszahlungen
zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der
Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt féllig und im Wege
des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrags oder
Uberweisung (auch durch Bariiberweisung) zu zahlen.
Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der
Lieferant angemessene MaRnahmen zur Durchsetzung
seiner Forderung ergreifen.

Einwdnde gegen Rechnungen berechtigen zum
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch

ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie
der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungs-
zeitraum ist und der Kunde eine Nachpriifung der
Messeinrichtung verlangt und solange durch die

4.3.2.

44,

5.2.

5.3.

54.

6.1.

6.2.
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Nachpriifung nicht die ordnungsgemaéfe Funktion der
Messeinrichtung festgestellt ist

oder

sofern aus Sicht eines verstandigen Kunden die ernsthafte
Méoglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei
falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen,
ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit
auBerhalb der Plausibilitdt liegenden Verbrauchsmengen.
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser
Ziffer 4.3 unbertihrt.

Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit
unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht
flr Anspriiche des Kunden aufgrund vollstandiger oder
teilweiser Nichterflillung oder mangelhafter Erfilllung der
Hauptleistungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht fur
Forderungen des Kunden, die im Rahmen des Ruick-
abwicklungsverhaltnisses nach Widerruf des Vertrags
entstehen.

Vorauszahlung

Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche
Vorauszahlung in angemessener Héhe verlangen, wenn
der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht
unwesentlicher Hohe in Verzug ist, wenn der Kunde
innerhalb eines Zeitraums von zwolf Monaten wiederholt
in Zahlungsverzug gerét oder in sonstigen begriindeten
Fallen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden
Beginn, Hohe und die Griinde fiir die Vorauszahlung sowie
die Voraussetzungen fur ihren Wegfall mitzuteilen. Die
Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist
friihestens zum Lieferbeginn fallig. Die Hohe der
Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des
vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem
aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen
Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein
Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu
beriicksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom
Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung
(Abschlage nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbetrédge)
verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der
Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich
erstattet bzw. nachentrichtet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant
beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld
oder Chipkartenzdhler) einrichten und betreiben bzw. den
Messstellenbetreiber damit beauftragen.

Entgelt/Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige
hoheitlich auferlegte Belastungen/Preisanpassung nach
billigem Ermessen

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den
Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchs-
abhéngigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben
im Auftragsformular ergebenden Hohe. Diese werden auf
Grundlage der Kosten kalkuliert, die fiir die Belieferung
aller Kunden in diesem Tarif anfallen (unabhéngig vom
Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie
enthalten folgende Kosten: Kosten fiir Energie-
beschaffung und Vertrieb, die Kosten fiir Messstellen-
betrieb — soweit diese Kosten dem Lieferanten vom
Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden -, das
an den Netzbetreiber abzufiihrende Netzentgelt, die vom
Netzbetreiber erhobene KWKG Umlage nach § 12 EnFG,
die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV , die Offshore
Netzumlage nach § 177f EnNWGi.V.m. § 12 EnFG, die
AbLaV Umlage nach § 18 Abs. 1 AbLaV, die



Seite 3von 6
AGB-Strom

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG
(Die Kosten, die mit der Wasserstoffumlage ausgeglichen
werden sollen, werden derzeit in die Umlage nach § 19
StromNEV eingerechnet), die Stromsteuer sowie die
Konzessionsabgaben. Der Lieferant ist berechtigt, mit
grundzustandigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen
zur Abrechnung der Entgelte fiir den Messstellenbetrieb
mit intelligenten Messsystemen und modernen
Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grund-
zustandige Messstellenbetreiber gegenliber dem
Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt,
dass eine zusatzliche Inanspruchnahme des Kunden fiir
diese Entgelte durch den grundzustandigen Messstellen-
betreiber ausgeschlossen ist.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach
Vertragsschluss mit zusétzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4

nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhdht 6.7.

sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus
entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Héhe.

Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die 7.
Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit einer
hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung
(d. h. keine BuBgelder oder Ahnliches) belegt wird, soweit
dieser unmittelbare Einfluss auf die Kosten fiir die nach
diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weiter-
gabe in der jeweils geltenden Hohe nach Satz 1 und 2
fuhrt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen)
zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiter-
berechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach
Hoéhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei
Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die
jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung
entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die
Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn und Zweck
der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertrags-
verhaltnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch)
zugeordnet werden kdnnen. Eine Weiterberechnung
erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten.
Der Kunde wird Uber eine solche Weiterberechnung
spatestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Zusatzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2
und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Héhe
an. Die derzeitige Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich aus
den Preisangaben im Auftragsformular.

Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Hohe
eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestand-
teils auf Anfrage mit.

Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den
Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 - nicht hingegen etwaige
zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich
auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die
gesondert in der jeweils geltenden Hohe an den Kunden
weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.4 — durch
einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen
gemal § 315 BGB anzupassen (Erhéhungen oder
Senkungen). Anlass fiir eine solche Preisanpassung ist
ausschlieBlich eine Anderung der in Ziffer 6.2 genannten
Kosten. Der Lieferant liberwacht fortlaufend die
Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen
Preisanpassung ist auf die Veranderung der Kosten nach
Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung
nach dieser Ziffer 6.6 bzw. - sofern noch keine
Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 erfolgt ist - seit der
erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziffer 6.2 bis zum
Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen
Preisanpassung beschrankt. Kostensteigerungen und
Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung
gegenldufig zu saldieren. Die einseitige
Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem
Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte 9.

einer Preisanpassung; diese sind so zu wahlen, dass 9.1.

Kostensenkungen nicht nach fiir den Kunden

f rosenheim

ungiinstigeren Maf3stdben Rechnung getragen werden als
Kostenerhdhungen, also Kostensenkungen mindestens in
gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kosten-
erhohungen. Der Kunde hat gemaR § 315 Abs. 3 BGB das
Recht, die Austibung des billigen Ermessens des
Lieferanten gerichtlich Giberpriifen zu lassen. Anderungen
des Grundpreises und des Arbeitspreises nach dieser Ziffer
6.6 sind erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit
moglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn
der Lieferant dem Kunden die Anderungen spéatestens
einen Monat vor dem geplanten Wirksam-werden in
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht,
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu
kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der
Mitteilung gesondert hingewiesen.

Informationen tiber aktuelle Produkte und Tarife erhalt
der Kunde unter Telefonnummer 08031 365-2626 oder im
Internet unter swro.de.

Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG
Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss
einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten tiber
die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von
Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder
Minderverbrauch elektrischer Arbeit und tiber einen
anderen Bilanzkreis unverziiglich mitzuteilen. Der
Lieferant wird die Erbringung der Dienstleistung auf
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung — soweit und
solange diese nicht durch eine Festlegung der BNetzA
entbehrlich wird - gegen angemessenes Entgelt
ermdglichen.

Anderungen des Vertrags

Die Regelungen dieser Bedingungen beruhen auf den
gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. ENWG, StromGVV,
StromNZV, MsbG, MessEG und MessEV, hochstrichterliche
Rechtsprechung, Festlegungen und Beschliisse der
BNetzA). Das vertragliche Aquivalenzverhéltnis kann nach
Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen der
gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B.
durch Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt
nicht bereits — etwa in der Phase zwischen dem Abschluss
des formlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem
Inkrafttreten — absehbar war), die der Lieferant nicht
veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht
unbedeutendem Mal3e gestort werden. Ebenso kann nach
Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Liicke nicht
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfliihrung des
Vertrags entstehen lassen (etwa, wenn die Rechts-
sprechung eine Klausel fiir unwirksam erklart), die nur
durch eine Anpassung oder Ergdnzung zu beseitigen sind.
In solchen Féllen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag
- mit Ausnahme des Entgelts — unverziiglich insoweit
anzupassen und/oder zu erganzen, als es die Wieder-
herstellung des Aquivalenzverhéltnisses von Leistung und
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener
Vertragsliicken zu dem zumutbaren Fort -und Durch-
fuhrung des Vertragsverhéltnisses erforderlich macht (z. B.
mangels gesetzlicher Uberleitungsbestimmungen).
Anpassungen des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur zum
Monatsersten mdglich. Die Anpassung wird nur wirksam,
wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung
spatestens einen Monat vor dem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer
Kindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Vertragsanpassung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde
vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

Einstellung der Lieferung/Fristlose Kiindigung /
Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort
einzustellen und die Anschlussnutzung durch den
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9.2.

9.3.

9.4.

zustandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn
der Kunde in nicht unerheblichem MaBe schuldhaft
Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor
Anbringung der Messeinrichtungen verwendet
(,Energiediebstahl”) und die Unterbrechung zur
Verhinderung einer weiteren unberechtigten
Energieentnahme erforderlich ist.

Bei Zahlungsverzug des Kunden in Hohe des Doppelten
der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat
entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung,
mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und
Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die
Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch
den zustéandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen.
Bei der Berechnung des Mindestbetrags bleiben nicht
titulierte Forderungen auBler Betracht, die der Kunde
schlissig beanstandet hat oder die wegen einer
Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch
nicht fallig sind oder die aus einer streitigen und noch
nicht rechtskréftig entschiedenen Preiserh6hung des
Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt,
wenn die Folgen der Unterbrechung auBler Verhaltnis zur
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er
seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Dem
Kunden wird die Unterbrechung spatestens vier Wochen
vorher angedroht und die Beauftragung des Netz-
betreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung
acht Werktage vorher durch briefliche Mitteilung, unter
Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung
angekiindigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu
dem in der Ankiindigung genannten Zeitpunkt
beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen,
wofir der Netzbetreiber nach den Vorgaben des
einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere
Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf
etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung
zwingend entgegenstehen, unverziglich hinweisen.

Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes
gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung
gegeniber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG
eingefiihrt, das derzeit bis zum 30.04.2024 gilt und dem
vertraglichen Recht zur Versorgungsunterbrechung
aufgrund von Zahlungsverzug nach dieser AGB Ziffer fiir
diese Kunden vorgeht. Nach § 118b EnWG ist eine
Versorgungsunterbrechung vier Wochen nach vorheriger
Androhung mdglich, wenn der Kunde seiner Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung nicht nachkommt. Dem
Kunden ist nach § 118b Abs. 7 EnWG vor der Versorgungs-
unterbrechung insbesondere der Abschluss einer
Abwendungsvereinbarung, zur Vermeidung der
Versorgungsunterbrechung, anzubieten. Die Regelung zur
Unterbrechung und zur Wiederherstellung der Anschluss-
nutzung aufgrund von Zahlungsverzug nach dieser AGB
Ziffer sind fir die Dauer der Wirksamkeit des § 118b EnWG
ausgesetzt.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wieder-
herstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen.
Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch
entstandenen Kosten pauschal gemaB Ziffer 18 in
Rechnung. Dies gilt nicht fir AuBensperrungen, die
Kosten einer solchen Sperrung werden nach
tatsachlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Auf
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach
nachvollziehbar sein und darf die nach dem
gewohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten
nicht Uibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder
wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale. Die
Belieferung wird unverzliglich wiederhergestellt, wenn die
Griinde fir die Unterbrechung entfallen und die Kosten

9.5.

10.
10.1.

10.3.

11.
11.1.
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der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind;
sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur
Verkiirzung der Unterbrechungszeit auch bei einer
erteilten Einzugsermdchtigung unbenommen, die Kosten
der Unterbrechung und Wiederherstellung unverziglich
mittels Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Frist gekiindigt und die Lieferung eingestellt
werden. Der Lieferant muss den Kunden unverziiglich
beim zustdndigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit
die Entnahmen des Kunden im Falle einer au3er-
ordentlichen Kiindigung des Lieferanten trotz der
Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des
Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festlegungen der
BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) tber den
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem
Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der
Lieferant dafiir einen Ausgleich erhdlt (z. B. im Rahmen der
Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netz-
betreibers), schuldet der Kunde fiir diese fortwahrende
Belieferung das Entgelt nach diesen Bedingungen. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines
Energiediebstahls nach Ziffer 9.1 oder im Fall eines
Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von Ziffer
9.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden
die Kiindigung mindestens zwei Wochen vorher
anzudrohen. Die Kiindigung unterbleibt in diesem Fall,
wenn die Folgen der Kiindigung auf3er Verhaltnis zur
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er
seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt.

Haftung

Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher
Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfiillung der Lieferpflicht
oder ungenauer oder verspateter Abrechnung) fiir
dadurch entstandene Schaden nach Mal3gabe von Ziffern
10.2 bis 10.6.

. Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei

UnregelmaBigkeiten in der Energieversorgung sind,
soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs
einschlie3lich des Netzanschlusses handelt, gegeniiber
dem Netzbetreiber geltend zu machen.

Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziglich
Uber die mit der Schadensverursachung zusammen-
héangenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise
aufgeklart werden kénnen.

. Inallen Gbrigen Haftungsfallen ist die Haftung der

Parteien sowie ihrer Erfillungs- und Verrichtungsgehilfen
fur schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen,
soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei
Schéaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder
der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten,
deren Erflillung die ordnungsgemaéf3e Durchfiihrung des
Vertrags Uiberhaupt erst ermoglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmaBig vertrauen darf
(sog. Kardinalpflichten).

. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,

welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit
beruht, beschrénkt sich die Haftung auf den Schaden, den
die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als
mogliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen
hat oder unter Beriicksichtigung der Umstande, die sie
kannte oder kennen musste, hatte voraussehen mussen.

. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben

unberiihrt.

Umzug
Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug
unverziglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums,
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11.2.

12.

13
13.1.

13.2.

14.

15.

15.1.

und der neuen Anschrift in Textform mitzuteilen. Im
Regelfall muss diese Mitteilung bis spatestens zehn
Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem
Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim
Netzbetreiber zu ermdglichen.

Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum
Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums.
Der Lieferant unterbreitet dem Kunden fiir die neue
Entnahmestelle auf Wunsch ein neues Angebot.

. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus

Grunden, die dieser zu vertreten hat und wird dem
Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an
seiner bisherigen Entnahmestelle, fiir die der Lieferant
gegeniiber dem ortlichen Netzbetreiber einstehen muss
und fur die er von keinem anderen Kunden eine
Verglitung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des
Vertrags zu vergiten. Die Pflicht des Lieferanten zur
unverziiglichen Abmeldung der bisherigen Entnahme-
stelle bleibt unberiihrt.

Ubertragung des Vertrags

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus
dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch
und wirtschaftlich leistungsfahigen Dritten zu tibertragen.
Eine Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spétestens
sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Ubertragung unter
Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer
Ubertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf
wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von
Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche
Rechtsnachfolge, insbesondere bei Ubertragungeni. S. d.
Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer
unberthrt.

Vertragsstrafe

Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess-
einrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung,
so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu
verlangen. Diese ist fur die tatsachliche, sofern nicht
feststellbar, fur die geschétzte Dauer des unbefugten
Gebrauchs, langstens aber fiir sechs Monate auf der
Grundlage einer taglichen Nutzung der unbefugt
verwendeten Verbrauchsgerdte von bis zu zehn Stunden
nach dem fiir den Kunden geltenden Vertragspreis zu
berechnen.

Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der
Kunde vorsatzlich oder grob fahrldssig die Verpflichtung
verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu
machen. Die Vertragsstrafe betragt das Zweifache des
Betrags, den der Kunde bei Erflllung seiner Verpflichtung
nach dem fiir ihn geltenden Vertragspreis zusétzlich zu
zahlen gehabt hétte. Sie darf flir den tatséchlichen, sofern
der Beginn der Mitteilungspflicht nicht feststellbar ist, fiir
einen geschatzten Zeitraum, langstens aber fiir einen
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

Datenschutz

Datenschutzrechtliche Hinweise erhalt der Kunde in der
Anlage 1 ,Kundeninformation zur Datenverarbeitung
nach Vorgaben der europdischen Datenschutz-
grundverordnung DSGVO” des Lieferanten. Informationen
zum Widerspruchsrecht liegen der AGB ebenfalls bei.

Informationen zu Wartungsdiensten und
entgelten/Lieferantenwechsel

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und
entgelten sind beim jeweils zustandigen Netzbetreiber
erhéltlich.

15.2.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.
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Ein Lieferantenwechsel erfolgt zligig und unentgeltlich.
Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem
neuen Lieferanten den fiir ihn mageblichen Verbrauch
des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen.
Soweit der Lieferant aus Griinden, die er nicht zu vertreten
hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschatzte
Verbrauch anzugeben.

Streitbeilegungsverfahren
Energieversorgungsunternehmen und Messstellen-
betreiber (Unternehmen) sind verpflichtet,
Beanstandungen von Verbraucherni.S.d. § 13 BGB
(Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss oder zur
Qualitdt von Leistungen des Unternehmens (Verbraucher-
beschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz,
die Belieferung mit Energie sowie die Messung der
Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim
Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden
sind zu richten an: Stadtwerke Rosenheim Versorgungs
GmbH; Bayerstral3e 5; 83022 Rosenheim; 08031 365-2626;
versorgung@swro.de.

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach
§ 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung
zur Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens
anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht
abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der
Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt
unberlhrt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem
Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die
Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle
hemmt die gesetzliche Verjahrung gemaR § 204 Abs. 1 Nr.
4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen
oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu
beantragen, bleibt unberiihrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:
Schlichtungsstelle Energie e. V.,

Friedrichstral3e 133, 10117 Berlin,

Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69,

EMail: info@schlichtungsstelleenergie.de,

Homepage: www.schlichtungsstelleenergie.de.
Allgemeine Informationen der BNetzA zu
Verbraucherrechten fiir den Bereich Elektrizitat und Gas
sind erhéltlich Gber den Verbraucherservice Energie,
Bundesnetzagentur,

Postfach 8001, 53105 Bonn,

Telefon: 0228/141516, Telefax: 030/22480323,

EMail: verbraucherserviceenergie@bnetza.de.
Verbraucher haben die Méglichkeit, Giber die Online-
Streitbeilegungs-Plattform der Europdischen Union
kostenlose Hilfestellung fiir die Einreichung einer
Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag
oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen
Uber die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen
in der Européischen Union zu erhalten. Die Online-
Streitbeilegungs-Plattform kann unter folgendem Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ aufgerufen werden.

Allgemeine Informationen nach dem Energie-
dienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energie-
nutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle fiir
Energieeffizienz eine Liste gefiihrt, in der Energiedienst-
leister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von
EnergieeffizienzmaBnahmen aufgefiihrt sind.
Weiterflihrende Informationen zu der sog. Anbieterliste
und den Anbietern selbst erhalten sie unter www.bfee-
online.de. Sie kdnnen sich zudem bei der Deutschen
Energieagentur lGber das Thema Energieeffizienz
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.dena.de.
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Kostenpauschalen

Es gelten die allgemeinen Kostenpauschalen laut
beiliegendem Preisblatt ,Allgemeine Kostenpauschalen
der Stadtwerke Rosenheim”.

Dokumentenversand/Kundenportal

Der Lieferant stellt auf seiner Internetseite mein.swro.de
ein passwortgeschitztes Online-Kundenportal zur
Verfiigung. Das Kundenportal verfiigt unter anderem tiber
einen geschitzten Dokumenten-bereich, in welchem ab
dem Zeitpunkt der Registrierung neue Dokumente,
Rechnungen und wichtige Mitteilungen zum Vertrag, z. B.
Preisanpassungsschreiben, abgelegt und vom Kunden
eingesehen, heruntergeladen und ausgedruckt werden
kdnnen. Innerhalb des Kunden-portals konnen
personliche Daten verwaltet und angepasst werden. Nach
einer erfolgten Registrierung werden die Informationen,
Rechnungen und Mitteilungen im Kundenbereich
dauerhaft zur Verfligung gestellt. Ein papierbasierter
Postversand dieser Mitteilungen und Rechnungen erfolgt
nicht mehr. Die Abrechnungen und Abrechnungs-
informationen werden auf Aufforderung postalisch
zugestellt. Der Lieferant behalt sich das Recht vor einzelne
Mitteilungen, wie z. B. Mahnungen oder
Kiindigungsschreiben, weiterhin per Post zu versenden.
Auf textlich formulierten Kundenwunsch kann die
Dokumenteniibermittlung auf papierbasierten,
postalischen Versand zurtickgedndert werden.
Informationen Uber neu im Portal eingegangene
Dokumente werden per E-Mail Ubermittelt.

Nach einer erfolgten Registrierung im Kundenportal muss
vom Kunden sichergestellt sein, dass die hinterlegte E-
Mail-Adresse stets aktuell und erreichbar ist. Anderungen
kénnen unmittelbar im Kundenportal vorgenommen
werden.

Schlussbestimmungen

Die Regelungen dieser Bedingungen sind abschlieBend.
Miindliche Nebenabreden bestehen nicht.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen
unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so
bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam.

Inkrafttreten

Diese Bedingungen treten mit Wirkung vom 15.11.2023 in
Kraft.

Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH
Bayerstraf3e 5, 83022 Rosenheim

Telefon: 08031 365-2626,

Telefax: 08031 365-2700

www.swro.de, versorgung@swro.de

f rosenheim



ANLAGE 1

+Kundeninformation zur Datenverarbeitung nach Vorgaben der
europaischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO*

Anlage zu

AGB-Strom

AGB-Gas

AGB-E-Strom

AGB-SVK-Strom

AGB-SVK-Gas

Ergénzende Bedingungen Strom
Ergdnzende Bedingungen Gas
Anlage AVBFernwarmeV

A 20 40 40 4 4h A 4

Die Stadtwerke Rosenheim nehmen den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten ernst und informiert Sie Uber die
Verwendung lhrer Daten.

Die verantwortliche Stelle fiir die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten ist die

Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH
Bayerstrafle 5; 83022 Rosenheim

Telefon +49 8031 365-2626
versorgung@swro.de | www.swro.de

Auskunftsersuchen oder Wiinsche zur Berichtigung, Léschung
oder Sperrung lhrer Daten richten Sie bitte direkt an diese
Adresse.

Wenn Sie Anliegen zum Datenschutz oder der Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten haben, kdnnen Sie sich gerne per
E-Mail oder per Post schriftlich an unseren Datenschutz-
beauftragten wenden:

Ralf Lindl | datenschutz@swro.de

Zweck der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten ausschlieBlich
um Ihnen unsere Dienstleistungen, der Lieferung und
Abrechnung von Strom, Gas, Wasser sowie Fernwarme
bereitzustellen, diese Leistungen abzurechnen und um
vertragliche Verpflichtungen lhnen gegentiber erfiillen zu
kénnen sowie Sie Uber wichtige Neuerungen zu informieren.

Die Verpflichtung zur Verarbeitung lhrer Daten ergibt sich unter
anderem aus der Pflicht zur Grundversorgung gemaf3 des
Energiewirtschaftsgesetzes (§ 36), sowie der Anschluss-
verordnungen Strom (NAV) und Gas (NDAV), der
Grundversorgungsverordnung (StromGVV / GasGVV), der
Verordnung tber Allgemeine Bedingungen fiir die Versorgung
mit Wasser (AVBWasserV) und der Verordnung tiber Allgemeine
Bedingungen fiir die Versorgung mit Fernwarme
(AVBFernwarmeV).

Zur Erfiullung unserer Aufgaben greifen wir auf Leistungen der
verbundenen Unternehmen der Stadtwerke Rosenheim zuriick
und setzen Dienstleister zur Vorhaltung von IT-Systemen, zum
Druck und Versand von Dokumenten und Broschiiren ein sowie
zur Entsorgung von Papier und Datentragern. Diese werden von
uns nach den gesetzlichen Vorschriften vertraglich zur
Vertraulichkeit verpflichtet.

Eine Ubertragung Ihrer Daten an Empfinger auBerhalb der
Europaischen Union oder internationale Organisationen findet
nicht statt.

Wir speichern lhre Daten nur so lange, wie dies fiir die Erfiillung
unserer Leistungen erforderlich ist, wir diese auf Grund
steuerlicher oder sonstiger gesetzlicher Anforderungen
aufbewahren miissen oder diese fiir den sicheren Betrieb der
Versorgungseinrichtungen erforderlich sind. Zum Zwecke der
Direktwerbung und Marktforschung werden Ihre
personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie ein
Uiberwiegendes berechtigtes Interesse unseres Unternehmens
an der Verarbeitung nach Ma3gabe der einschldagigen
rechtlichen Bestimmungen besteht, langstens jedoch fir eine

Stand 15.11.2023

f rosenheim

Dauer von zwei Jahren Uber das Vertragsende hinaus. Danach
werden diese geldscht.

lhre Rechte

Sie haben das Recht

»  auf Auskunft iber die bei uns verarbeiteten und Sie
betreffenden personenbezogenen Daten

»  auf Berichtigung unrichtiger Daten

»  zuverlangen, dass Ihre Daten unverziiglich geléscht
werden

»  zuverlangen, dass Ihre Daten in Zukunft nicht oder nur
eingeschrénkt verarbeitet werden

sofern dies nicht im Widerspruch zu anderslautenden
rechtlichen Anforderungen steht.

Falls die Verarbeitung lhrer Daten auf einer erteilten Einwilligung
beruht, haben Sie das Recht diese Einwilligung jederzeit mit
Wirkung fiir die Zukunft zu widerrufen.

Sie konnen sich fiir Beschwerden zum Thema Datenschutz an die
fur Sie zustandige Aufsichtsbehdrde wenden. In Bayern ist dies
das

Bayerisches Landesamt fiir Datenschutzaufsicht

Postfach 606; 91511 Ansbach

poststelle@lda.bayern.de

Datenverarbeitung

Fir die oben genannten Zwecke verarbeiten wir von lhnen

folgende personenbezogene Daten:

> Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse)

»  Bankverbindung

»  Energie- und Wasserverbrauchsdaten

> Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Zahlernummer,
Identifikationsnummer der Marktlokation nach den
Vorgaben der Bundesnetzagentur zur Identifikation einer
Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle)

»  Alle abrechnungsrelevanten Daten

Daten zum Zahlungsverhalten

»  Sonstige Daten, die von Ihnen zur Verfligung gestellt
wurden

v

Als Energieversorger sind wir verpflichtet Ihre Adressdaten zu
verarbeiten um die Versorgungssicherheit von Strom, Gas,
Wasser sowie Fernwarme sicherzustellen. Technische- und
abrechnungsrelevante Daten werden nach
Marktkommunikationsvorgaben der Bundesnetzagentur z. B.
auch mit dem zustandigen Verteilnetzbetreiber, ggf. einem
Messstellenbetreiber und - im Falle eines Lieferantenwechsels -
mit dem Vorlieferanten ausgetauscht.

Die Verarbeitung der oben angegebenen Daten ist zur Erfillung
des Vertragsverhaltnisses mit Ihnen erforderlich.

Die Stadtwerke Rosenheim sind berechtigt, eine
Bonitatsauskunft einzuholen. Zu diesem Zweck tibermitteln wir
lhren Namen, lhre Anschrift und Ihr Geburtsdatum an die
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstra3e 11, 41460
Neuss oder die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201
Wiesbaden. Wir ibermitteln weiterhin Daten zu nicht
vertragsgemaf3em Verhalten oder betrligerischem Verhalten an
die SCHUFA Holding AG. Unser berechtigtes Interesse im Sinne
von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO liegt in der Reduzierung des Risikos
von Zahlungsausfallen. Die Information gem. Art 14 der EU-
Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der Creditreform
Boniversum GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden Sie
unter www.boniversum.de/eu-dsgvo. Diesbeziigliche
Informationen der SCHUFA Holding AG sind zu finden unter
www.schufa.de/datenschutz.



https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/




Preisblatt

gultigab 1.Januar 2024

zu den allgemeinen Kostenpauschalen - der Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH.

 rosenheim

Umstellung des jahrlichen Abrechnungszyklus Netto? Brutto
nach Kundenwunsch auf’ Euro/Stiick Euro/Stiick
halbjahrlich (eine zusatzliche Abrechnung pro Jahr) 6,30 7,50
vierteljahrlich (drei zusatzliche Abrechnungen pro Jahr) 6,30 7,50
monatlich (elf zusatzliche Abrechnungen pro Jahr) 6,30 7,50
Zahlungsverzug Netto Brutto

Euro Euro
Kosten ab 2. Mahnung ,letzte Zahlungsaufforderung” 0,80° 0,80
Ermittlungsentgelt bundesweit 10,00° 11,90
Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung Netto Brutto

Euro Euro
Kosten fiir die Unterbrechung der Belieferung 40,60° 40,60

g . 40,60°

Kosten fiir die Wiederherstellung der Belieferung ' 48,31

' Um eine unterjéhrige Abrechnung erstellen zu kdnnen, missen die Zahlerstande vom Kunden mitgeteilt werden.

2 Zuzuglich der derzeit giiltigen Umsatzsteuer in Hohe von 19 %.
3 Die genannten Kosten unterliegen nicht der Steuerpflicht.

Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH, Bayerstra3e 5, 83022 Rosenheim

Telefon +49 8031 365-2626 Registergericht Traunstein HRB 16114
Telefax +49 8031 365-2700 Glaubiger-1D DE24 SRO0 0000 0033 20
USt-IdNr. DE239851078
versorgung@swro.de Sitz der Gesellschaft Rosenheim
www.swro.de
Geschéftsfiihrer
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling Heiko Peckmann
IBAN DE83 7115 0000 0000 0056 94 Vorsitz im Aufsichtsrat
BIC BYLADEM1ROS Oberburgermeister Andreas Marz

Ein Unternehmen der

Stadt Rosenheim






WIDERRUFSFORMULAR

fir Verbraucherkunden

Kundenzentrum Telefon 08031 365-2626
E-Mail versorgung@swro.de

Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH ) _ . ‘

Offnungszeiten Mo. bis Do. 8 bis 16 Uhr
Bayerstral3e 5 Freitag  8bis 12 Uhr
83022 Rosenheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerrufe(n) ich/wir (¥) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag tGber den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

Name des/der Verbraucher(s)
Bestellt am (*)/erhalten am (*) Sparte/Bereich (z. B. Strom, Gas, Wasser, Fernwarme, Hausanschluss)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

(*) Unzutreffendes streichen.

Ort | Datum Unterschrift
X X
Widerrufsbelehrung

Widemufsecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Griinden diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuiiben, missen Sie uns (Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH, Bayerstrae 5, 83022 Rosenheim, Telefon +49 (0) 8031 365-26.26, E-Mail versorgung@swro.de) mittels einer eindeutigen Erkldrung (z. B. ein
mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) tiber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kinnen dafir das beigefiigte Muster-Widerufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

ZurWahrung der Widerrufsist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung iber die Ausiibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

\Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle Zahlungen, die wir von lhnen erhalten haben, einschlieflich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zuséitzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, gtinstigste Standardlieferung gewahlt haben), unverziiglich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die Mitteilung iber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangenist. Fiir
diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Riickzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom oder Gas wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausiibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Sie haben Fragen? Wir sind fiir Sie da.

Personlich vor Ort Telefonisch oder per E-Mail Online und Digital
Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH Telefon  +49 (0) 8031 365-2626 swro.de
Bayerstraf3e 5, 83022 Rosenheim E-Mail versorgung@swro.de mein.swro.de


http://www.swro.de/
mailto:kundenzentrum-stadtwerke@swro.de

	Glonntalstrom Piusheim ab 01.01.2025.pdf
	AGB_DSGVO_PB_Widerruf Binder 2024
	AGB Strom.pdf
	2023 DSGVO
	Vorlage für PDF Preisblatt Kostenpauschale_2024
	Brutto
	Netto
	Umstellung des jährlichen Abrechnungszyklusnach Kundenwunsch auf
	Brutto
	Netto
	Zahlungsverzug
	Brutto
	Netto
	Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung

	Vorlage für PDF Widerruf
	Leere Seite
	Leere Seite


	Herr: Off
	Firma: Off
	Frau: Off
	Ich möchte meinen Tarif bei den Stadtwerken wechseln: Off
	Ich möchte meinen Stromanbieter wechseln: Off
	Ich bin neu eingezogen: Off
	zum nächstmöglichen Termin: Off
	Vertragskonto: 
	Name Vorname  Firmenname: 
	Telefon: 
	Geburtsdatum  Geschäftsführer: 
	Mail: 
	Straße  Nr: 
	PLZ  Ort: 
	Name Vorname  Firmenname_2: 
	Telefon_2: 
	Straße  Nr_2: 
	PLZ  Ort_2: 
	Zählernummer: 
	Jahresverbrauch: 
	Ablesedatum: 
	Zählerstand HT: 
	Zählerstand NT: 
	Wechseldatum: 
	Mein derzeitiger Stromanbieter: 
	Wunschtermin: 
	Wuschtermin 2: 
	IBAN: 
	Kontoinhaber: 
	Anschrift Rechnungsempfänger: 
	Unterschrift SEPA: 
	Ort, Datum: 
	Unterschrift2: 
	Name Verbraucher: 
	Bestelldatum: 
	Sparte: 
	Anschrift Verbraucher: 
	Ort Datum 3: 
	Unterschrift Widerruf: 


